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92 Luftverkehr

Norm

AVG §56;

AVG §73 Abs1;

AVG §73 Abs2;

B-VG Art132;

LuftfahrtG 1958 §137 Abs1;

VwGG §27;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

ZSV §30 Abs1;

ZSV §32 Abs1;

Rechtssatz

Die Gutachten und Vorschläge der Flugunfallskommission sind keine Verwaltungsakte und unterliegen keiner

Anfechtung, weil die Flugunfallskommissionen keine Behörden, sondern Sachverständigenkollegien sind und die

Gutachten und Vorschläge nur tatsächliche Feststellungen und an diese Feststellungen geknüpfte Würdigungen

enthalten, die für niemanden rechtsverbindlich sind.
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